
Zu § 44 – Anlage 3 

 
Zu § 44 - Anlage 3 - 1 

 

Zu § 44 – Anlage 3  

Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Ge-
bietskörperschaften und Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften (AN-
Best-GK) 

Die ANBest-GK enthalten Nebenbestimmungen (Bedingungen und Auflagen) i. S. des 
§ 36 des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (HVwVfG) sowie notwendige 
Erläuterungen. Die Nebenbestimmungen sind Bestandteil des Zuwendungsbeschei-
des, soweit dort nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 

 

 

1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

1.1 Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid be-
stimmten Zwecks verwendet werden. Sie ist wirtschaftlich und sparsam zu 
verwenden. 

1.2 Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (insbe-
sondere Zuwendungen, Leistungen Dritter) und der Eigenanteil des Zuwen-
dungsempfängers sind als Deckungsmittel für alle mit dem Zuwendungs-
zweck zusammenhängenden Ausgaben einzusetzen. Der Finanzierungs-
plan ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich. Die einzelnen Aus-
gabenansätze dürfen um bis zu 50 Prozent überschritten werden, soweit 
die Überschreitung durch entsprechende Einsparungen bei anderen Einzel-
ansätzen ausgeglichen werden kann. Beruht die Überschreitung eines Aus-
gabeansatzes auf behördlichen Bedingungen oder Auflagen, insbesondere 
im Rahmen des baurechtlichen Verfahrens, sind innerhalb des Gesamter-
gebnisses des Finanzierungsplans auch weitergehende Abweichungen zu-
lässig. Die Sätze 2 bis 4 finden bei Festbetragsfinanzierung keine Anwen-
dung. 

1.3 Die Zuwendung darf nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als sie 
innerhalb von drei Monaten nach der Auszahlung für fällige Zahlungen be-
nötigt wird, sofern nicht Teilbeträge zu festen Terminen zugelassen sind. 
Bei Baumaßnahmen ist der Baufortschritt zu berücksichtigen. Die Anforde-
rung jedes Teilbetrages muss die zur Beurteilung des Mittelbedarfs erfor-
derlichen Angaben enthalten. Im Übrigen dürfen die Zuwendungen wie folgt 
in Anspruch genommen werden: 

1.3.1 bei Anteil- oder Festbetragsfinanzierung jeweils anteilig mit etwaigen Zu-
wendungen anderer Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen 
und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfängers, 

1.3.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung, wenn die vorgegebenen eigenen und sonsti-
gen Mittel des Zuwendungsempfängers verbraucht sind. 

1.4 Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung dürfen nur vereinbart oder be-
wirkt werden, soweit dies allgemein üblich oder durch besondere Umstände 
gerechtfertigt ist. 
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1.5 Ansprüche aus dem Zuwendungsbescheid dürfen weder abgetreten noch 
verpfändet werden. 

2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finan-
zierung 

2.1 Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Finanzierungsplan veran-
schlagten Gesamtausgaben für den Zuwendungszweck, erhöhen sich die 
Deckungsmittel oder treten neue Deckungsmittel hinzu, so ermäßigt sich 
die Zuwendung 

2.1.1 bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwen-
dungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zu-
wendungsempfängers, 

2.1.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung um den vollen in Betracht kommenden Betrag. 

2.2 Dies gilt nur, wenn sich die Gesamtausgaben oder die Deckungsmittel um 
mehr als 2.500 Euro ändern. Das zuständige Fachministerium kann mit Zu-
stimmung des Ministeriums der Finanzen in begründeten Einzelfällen Aus-
nahmen zulassen. 

3 Vergabe und Abwicklung von Aufträgen 

3.1 Aufträge sind nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu vergeben.  

3.2 Die vergaberechtlichen Bestimmungen bleiben unberührt. 

3.3 Zuwendungsempfänger können im Rahmen der Vergabe von Planungsauf-
gaben für Baumaßnahmen einen Planungswettbewerb durchführen. Dabei 
sind die Regelungen der Richtlinie für Planungswettbewerbe (RPW) zu be-
achten. 

4 Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände 

Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben oder 
hergestellt werden, sind für den Zuwendungszweck zu verwenden und 
sorgfältig zu behandeln. Der Zuwendungsempfänger darf über sie vor Ab-
lauf der im Zuwendungsbescheid festgelegten zeitlichen Bindung nicht ver-
fügen. 

5 Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 

Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungs-
behörde anzuzeigen, wenn 

- sich nach Vorlage des Finanzierungsplans eine Ermäßigung der Ge-
samtausgaben (ohne Ausgaben für Aufträge und Projektförderung durch 
Dritte) um mehr als 7,5 Prozent oder mehr als 10.000 Euro ergibt, 

- er nach Vorlage des Finanzierungsplans weitere Zuwendungen bei an-
deren öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält, 

- der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwen-
dung maßgebliche Umstände sich ändern oder wegfallen, 

- sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewil-
ligten Zuwendung nicht zu erreichen ist, 
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- die ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von drei Monaten nach Aus-
zahlung verbraucht werden können, 

- Gegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten ohne Um-
satzsteuer einen Betrag von 800 Euro überschreiten, nicht mehr entspre-
chend dem Zuwendungszweck verwendet oder nicht mehr benötigt wer-
den. Bei Zuwendungsempfängern, die nicht zum Vorsteuerabzug be-
rechtigt sind, gehört die Umsatzsteuer zu den Anschaffungs- und Her-
stellungskosten. 

6 Nachweis der Verwendung 

6.1 Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von einem Jahr nach Erfül-
lung des Zuwendungszwecks, spätestens jedoch ein Jahr nach Ablauf des 
Bewilligungszeitraums der Bewilligungsbehörde nachzuweisen (Verwen-
dungsnachweis), sofern nicht im Zuwendungsbescheid eine kürzere Frist 
bestimmt ist. Für Maßnahmen, deren Bewilligungszeitraum sich über mehr 
als drei Jahre hinaus erstreckt, sind der Bewilligungsbehörde bzw. der von 
ihr beauftragten Behörde Zwischennachweise vorzulegen, wenn der Rech-
nungshof dies für erforderlich hält. 

6.2 Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zah-
lenmäßigen Nachweis (einfacher Verwendungsnachweis).  

6.2.1 In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte 
Ergebnis kurz darzustellen und den vorgegebenen Zielen gegenüber zu 
stellen. Dabei ist auf die wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nach-
weises einzugehen. Dem Sachbericht sind die Berichte der von dem Zu-
wendungsempfänger beteiligten technischen Dienststellen beizufügen. 

6.2.2 In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben ent-
sprechend der Gliederung des Finanzierungsplans summarisch auszuwei-
sen. Der Nachweis muss alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhän-
genden Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter und eigene Mittel) 
und Ausgaben enthalten. Soweit der Zuwendungsempfänger die Möglich-
keit zum Vorsteuerabzug nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes hat, dürfen 
nur die Entgelte (Preise ohne Umsatzsteuer) berücksichtigt werden. 

6.3 In geeigneten Fällen kann die Bewilligungsbehörde anstelle eines einfa-
chen Verwendungsnachweises eine Verwendungsbestätigung verlangen 
und dafür ein Muster vorgeben.  

6.4 Darf der Zuwendungsempfänger zur Erfüllung des Zuwendungszwecks Mit-
tel an Nichtgebietskörperschaften weiterleiten, muss er die Weitergabe da-
von abhängig machen, dass die empfangenden Stellen ihm gegenüber Zwi-
schen- und Verwendungsnachweise entsprechend den Allgemeinen Ne-
benbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung erbringen. Diese 
Nachweise sind dem Verwendungsnachweis nach Nr. 6.1 beizufügen. 

7 Prüfung der Verwendung 

7.1 Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Ge-
schäftsunterlagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung 
durch örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu las-



Zu § 44 – Anlage 3 

 
Zu § 44 - Anlage 3 - 4 

 

sen. Der Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen Unterlagen bereit-
zuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. In den Fällen der 
Nr. 6.4 sind diese Rechte der Bewilligungsbehörde auch dem Dritten ge-
genüber auszubedingen. 

7.2 Unterhält der Zuwendungsempfänger eine eigene Prüfungseinrichtung, ist 
von dieser die Verwendungsbestätigung oder der Verwendungsnachweis 
vorher zu prüfen und die Prüfung unter Angabe ihres Ergebnisses zu be-
scheinigen. 

7.3 Die Prüfungsrechte des Rechnungshofs aus § 84 sind einzuräumen. 

8 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 

8.1 Die Zuwendung ist unverzüglich zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbe-
scheid nach Verwaltungsverfahrensrecht (§§ 48, 49, 49a HVwVfG) oder an-
deren Rechtsvorschriften unwirksam oder mit Wirkung für die Vergangen-
heit zurückgenommen oder widerrufen wird. 

8.2 Nr. 8.1 gilt insbesondere, wenn 

8.2.1 eine auflösende Bedingung eingetreten ist, 

8.2.2 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt wor-
den ist, 

8.2.3 die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwen-
det wird. 

8.3 Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch in Betracht kom-
men, soweit der Zuwendungsempfänger 

8.3.1 die Zuwendung nicht innerhalb von drei Monaten nach Auszahlung für fäl-
lige Zahlungen verwendet oder 

8.3.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbeson-
dere den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht beachtet, 
den vorgeschriebenen Verwendungsnachweis oder die Verwendungsbe-
stätigung nicht rechtzeitig vorlegt sowie Mitteilungspflichten (Nr. 5) nicht 
rechtzeitig nachkommt. 

8.4 Der Erstattungsanspruch ist mit seiner Entstehung fällig und von diesem 
Zeitpunkt an mit fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz 
nach § 247 BGB jährlich zu verzinsen. 

Soweit es sich um Mittel des kommunalen Finanzausgleichs handelt, richtet 
sich die Verzinsung nach § 72 HFAG. 

8.5 Werden Zuwendungen nicht innerhalb von drei Monaten nach der Auszah-
lung zur Erfüllung des Zuwendungszwecks verwendet und wird der Zuwen-
dungsbescheid nicht zurückgenommen oder widerrufen, sind regelmäßig 
für die Zeit von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung 
ebenfalls Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Ba-
siszinssatz nach § 247 BGB zu verlangen. Entsprechendes gilt, soweit eine 
Zuwendung in Anspruch genommen wird, obwohl andere Mittel anteilig oder 
vorrangig einzusetzen sind. 
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Soweit es sich um Mittel des kommunalen Finanzausgleichs handelt, richtet 
sich die Verzinsung nach § 72 HFAG. 

 

 


